Gefährdungsbeurteilung

Ausfüllhilfe/Erläuterungen
	Ausfüllhilfe/Erläuterungen siehe Abschnitt am Ende des Dokuments!
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	Beschreibung/Informationen

	
	· Diese Muster-Gefährdungsbeurteilung ist eine Ergänzung zu den Gefährdungsbeurteilungen »allgemeine Organisation und die gesamte OE betreffende Punkte«, »Bürotätigkeiten« sowie für sonstige einfache Tätigkeiten wie Sichtkontrollen usw.
· Die Muster-Gefährdungsbeurteilung ist auf Vollständigkeit zu prüfen. Ggf. erkannte zusätzliche Gefährdungen sind zu ergänzen, nicht zutreffende Punkte können gelöscht werden. In der nachfolgenden Liste der Anlagen/Dokumente sind (nur) die tatsächlich in Bezug genommenen Anlagen aufzuführen (ggf. die jeweils angepasste eigene Fassung).
· Zusätzlich müssen durch die Vorgesetzten weitergehende Gefährdungsbeurteilungen für die verschiedenen Tätigkeiten bzw. Arbeitsplätze erstellt werden.
· Diese Hinweise sind in der eigenen Gefährdungsbeurteilung durch Informationen zu den betrachteten Arbeitsplätzen zu ersetzten.

	
	

	
	Anlagen/Dokumente
	· Gefährdungskatalog der BG RCI (siehe # Gef.-Kat. zu 5)
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	mittel
	hoch
	
	Wer?
	Datum
	gering
	mittel
	hoch
	Wer?
	Datum

	3.
	Gefährdung durch ergonomische Faktoren

	3.4
	Klima

	3.4.1
	Durch eine fehlende oder falsche Lüftung entsteht ein gesundheitsschädliches Klima in den Räumen.
	
	
	
	· Jeder Raum verfügt über eine ausreichende Anzahl an zu öffnenden Fenstern.
· Falls kein Fenster geöffnet werden kann, ist eine ausreichend dimensionierte technische Lüftung vorhanden.
· Die Beschäftigten achten darauf, dass die Räume regelmäßig gelüftet werden.
· Falls erforderlich, werden die Beschäftigten beim richtigen Lüften durch »CO2-Ampel« unterstützt.
	Führungskraft

Beschäftigter
	
	
	
	
	
	

	3.4.2
	Die Beschäftigten werden über einen längeren Zeitraum Zugluft ausgesetzt.
	
	
	
	· Beim Lüften werden Personen nicht dauerhaft Zugluft ausgesetzt.
· Die technische Lüftung wird so eingestellt, dass keine Zugluft entsteht.
	Führungskraft

Beschäftigter
	
	
	
	
	
	

	3.4.3
	Aufgrund der Sonneneinstrahlung steigt die Lufttemperatur im Innenraum.















	
	
	
	· Bei Bedarf veranlasst die Führungskraft die Ausstattung der Fenster mit einem Sonnenschutzsystem.
· Ein Sonnenschutzsystem muss durch die Beschäftigten jederzeit zu nutzen sein.
	Führungskraft

Beschäftigter
	
	
	
	
	
	

	3.4.4
	Die Lufttemperatur im Innenraum liegt unterhalb der Mindestgrenzen.
	
	
	
	· Als Aufenthaltsräume werden nur Räume genutzt, die angemessen temperiert werden können, das heißt z. B. mindestens:
· 17 °C bei mittelschweren Tätigkeiten im Stehen und Gehen (Werkstätten usw.)
· 19 °C bei leichten Tätigkeiten im Stehen und Gehen (Labore usw.)
· 20 °C bei leichten Tätigkeiten im Sitzen (Büroräume usw.)
· Die Beschäftigten achten darauf, dass die Räume angemessen temperiert werden.
· Sollte die Heizung ausfallen, wird umgehend die Leitwarte informiert.
· Falls die Heizung ausfällt, wird durch die Führungskraft das weitere Vorgehen abgestimmt.
	Führungskraft

Beschäftigter
	
	
	
	
	
	

	3.4.5
	Die Beschäftigten
· sind gesundheitlich vorbelastet oder besonders schutzbedürftig (z. B. Jugendliche, Ältere, Schwangere, stillende Mütter)
und die Lufttemperatur im Innenraum liegt über 26 °C.
	
	
	
	· Solange die Außenlufttemperatur weniger als 26 °C beträgt, wird die Raumlufttemperatur durch ausreichende Lüftung reguliert.
· Wenn die Außenlufttemperatur mehr als 26 °C beträgt müssen durch die Führungskraft weitere Maßnahmen festgelegt werden, z. B.:
· Effektive Regulierung des Sonnenschutzes (z. B. Jalousien auch nach der Arbeitszeit geschlossen halten)
· Effektive Regulierung der Lüftungseinrichtung
· Reduzierung der thermischen Lasten (z. B. elektrische Geräte nur bei Bedarf betreiben)
· Lüftung in den frühen Morgenstunden
· Nutzung von Gleitzeitregelungen zur Arbeitszeitverlagerung
· Lockerung der Bekleidungsregelungen
· Festlegung zusätzlicher Entwärmungsphasen (Aufenthalt in kühleren Bereichen)
· Nutzung von Ventilatoren
· ggf. Einstellung der Arbeiten
	Führungskraft

Beschäftigter
	
	
	
	
	
	

	3.4.6
	Die Lufttemperatur im Innenraum liegt zwischen 26 °C und 30 °C.
	
	
	
	· Solange die Außenlufttemperatur weniger als 26 °C beträgt, wird die Raumlufttemperatur durch ausreichende Lüftung reguliert.
· Wenn die Außenlufttemperatur mehr als 26 °C beträgt sollen durch die Führungskraft weitere Maßnahmen festgelegt werden, z. B.:
· Effektive Regulierung des Sonnenschutzes (z. B. Jalousien auch nach der Arbeitszeit geschlossen halten)
· Effektive Regulierung der Lüftungseinrichtung
· Reduzierung der thermischen Lasten (z. B. elektrische Geräte nur bei Bedarf betreiben)
· Lüftung in den frühen Morgenstunden
· Nutzung von Gleitzeitregelungen zur Arbeitszeitverlagerung
· Lockerung der Bekleidungsregelungen
· Festlegung zusätzlicher Entwärmungsphasen (Aufenthalt in kühleren Bereichen)
· Nutzung von Ventilatoren
· Die Führungskraft darf gem. DV Sommerhitze Homeoffice anbieten
	Führungskraft

Beschäftigter
	
	
	
	
	
	

	3.4.7
	Die Lufttemperatur im Innenraum liegt zwischen 30 °C und 35 °C.
	
	
	
	· Solange die Außenlufttemperatur weniger als 30 °C beträgt, wird die Raumlufttemperatur durch ausreichende Lüftung reguliert.
· Wenn die Außenlufttemperatur mehr als 26 °C beträgt müssen durch die Führungskraft weitere Maßnahmen festgelegt werden, z. B.:
· Effektive Regulierung des Sonnenschutzes (z. B. Jalousien auch nach der Arbeitszeit geschlossen halten)
· Effektive Regulierung der Lüftungseinrichtung
· Reduzierung der thermischen Lasten (z. B. elektrische Geräte nur bei Bedarf betreiben)
· Lüftung in den frühen Morgenstunden
· Nutzung von Gleitzeitregelungen zur Arbeitszeitverlagerung
· Lockerung der Bekleidungsregelungen
· Festlegung zusätzlicher Entwärmungsphasen (Aufenthalt in kühleren Bereichen)
· Nutzung von Ventilatoren
· Führungskraft muss gem. DV Sommerhitze Homeoffice anbieten
	Führungskraft

Beschäftigter
	
	
	
	
	
	

	3.4.8
	Die Lufttemperatur im Innenraum liegt über 35 °C.
	
	
	
	· Solange die Außenlufttemperatur weniger als 35 °C beträgt, wird die Raumlufttemperatur durch ausreichende Lüftung reduziert.
· Für die Zeit der Überschreitung wird der Raum nicht als Arbeitsraum genutzt.
	Führungskraft
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Hinweis:
Um beim Ausdruck der Gefährdungsbeurteilung den Ausdruck dieser Ausfüllhilfe/Erläuterungen zu unterdrücken, nur den ersten Abschnitt des Dokuments drucken.
(Datei  Drucken  Im Abschnitt „Einstellungen“ unter Seiten „s1“ (= section 1/Abschnitt 1) eingeben.)

Zu 1)
Angaben zum Geltungsbereich der Gefährdungsbeurteilung (GB) innerhalb der UDE.
Als Arbeitsbereich können z. B. einzelne Räume oder funktionale Bereiche wie Werkstatt, Labor usw. angegeben werden.
Die Tätigkeiten sind (nur) soweit zu unterteilen, wie es unterschiedliche Gefährdungen erforderlich machen.
Räume und Bereiche bzw. Tätigkeiten mit vergleichbaren Gefährdungen können und sollen in einer GB zusammengefasst werden. Das reduziert den Erstellungs- und Pflegeaufwand.

Sind Maßnahmen nur in einem einzelnen Raum oder Bereich bzw. bei einer einzelnen Tätigkeit erforderlich kann dies bei den Maßnahmen angegeben werden.

Zu 2)
Angaben zu den Beteiligten.
Die (Organisation der) Durchführung der GB ist in der Regel Aufgabe der Führungskraft der jeweiligen Organisationseinheit. Daher ist die Führungskraft zu 5) in der Spalte „Umsetzung Organisation“ voreingetragen. Die Führungskraft kann und soll sich bei der GB von Beschäftigten unterstützen lassen, die mit den jeweiligen Tätigkeiten vertraut sind. In jedem Fall bleibt die Kontrolle der Durchführung Aufgabe der Führungskraft. Die Angaben zu 5) in der Spalte „Umsetzung Organisation“ können entsprechend ergänzt werden.

Darüber hinaus können Personen mit bestimmten Funktionen zur Beratung hinzugezogen werden z. B.:
FASi	– Fachkräfte für Arbeitssicherheit
BÄD	– Betriebsärztlicher Dienst
BSB	– Brandschutzbeauftragte
LSB	– Laserschutzbeauftragte
StrlSchB	– Strahlenschutzbeauftragte
BBS	– Beauftragte für biologische Sicherheit

Zu 3)
In einigen Fällen kann es hilfreich sein die Tätigkeiten näher zu beschreiben, insbesondere wichtige Einschränkungen oder erforderliche Rahmenbedingungen anzugeben.
Ebenso kann auf Anlagen wie z. B. Messergebnisse oder Beurteilungen anhand der Leitmerkmalmethoden verwiesen werden.

Zu 4)
Die mit der Führungskraft der Organisationseinheit abgestimmte Fassung, sollte von dieser durch Unterschrift kenntlich gemacht und somit in Kraft gesetzt werden. Dies bezieht sich insbesondere auf die festgelegten Maßnahmen. Unabhängig davon ist die GB im Idealfall ein lebendes Dokument und unterliegt permanenten Änderungen (Erledigung von Maßnahmen, Festlegung von Folgemaßnahmen, neue Anforderungen usw.). In der Folge können regelmäßige Prüfungen und einfache Aktualisierungen, die keine komplette Neufassungen erfordern (z. B. Erledigungsvermerke zu Maßnahmen), durch Datum und Kurzzeichen der Führungskraft dokumentiert werden.

Zu 5)
Die Nummerierung bezieht sich auf den zugrundeliegenden Gefährdungs(faktoren)katalog. Zu empfehlen ist die Verwendung des Katalogs der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) oder der Gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) und der Ländervereinigung Arbeitssicherheit (LASI). In Einzelfällen kann auch die Anwendung spezifischer Kataloge von Unfallversicherungsträgern (z. B. Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie (BG RCI)) sinnvoll sein.
BAuA Katalog der Gefährdungsfaktoren
GDA/LASI Katalog der Gefährdungsfaktoren (LV 59; Seite 18 ff.)
BG RCI Gefährdungsfaktoren

Die Einstufung des Risikos und der daraus resultierende Handlungsbedarf können anhand der folgenden Tabellen ermittelt werden:

	1
	
	Wahrscheinlichkeit des Wirksamwerdens der Gefährdung
	
	
	

	
	
	sehr gering
	gering
	mittel
	hoch
	
	Risiko
	Handlungsbedarf

	Mögliche Schadensschwere
	leichte Verletzungen
oder Erkrankungen
	
	
	
	
	
	gering
	Zurzeit kein Handlungsbedarf.
Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind nicht erforderlich.

	
	mittelschwere Verletzungen
oder Erkrankungen
	
	
	
	
	
	mittel
	Handlungsbedarf.
Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind erforderlich.

	
	schwere Verletzungen
oder Erkrankungen
(bleibende Folgen)
	
	
	
	
	
	hoch
	Dringender Handlungsbedarf.
Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind unverzüglich durchzuführen.

	
	möglicher Tod,
mehrere Verletzte,
Katastrophe
	
	
	
	
	
	
	



